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Provisionsvereinbarung 
Zwischen 

        

(im Folgenden: Kunde) 

und 

Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH 
Oberer Hilgenstock 34 – 34414 Warburg 
Telefon: +49 (0) 56 41 / 74 47 -0 Fax: -28 

 

1. Gegenstand 

Der Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Zahlung einer Provision vom Kunden an die Tipp Umwelt- und 
Verfahrenstechnik GmbH für die erfolgreiche Akquisition von Kunden für das Projekt: 

 

 

 

2. Provision 

Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH erhält für alle Lieferungen von Produkten und 
Dienstleistungen, die aus der vermittelten Geschäftsbeziehung erwachsen, eine Provision nach den 
Regelungen der Ziffer 3 dieser Vereinbarung. Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH erhält für einen 
Zeitraum von zwei Jahren weiterhin 50% dieser Provision(Auslaufprovision) für jeden Anschluss- und 
Folgevertrag, der der Erstvermittlung folgt. Eckpunkte für den Zeitraum sind jeweils der Beginn von 
Projektverhandlungen. 

3. Provisionsberechnung 

Die Provisionen für die unter Ziffer 2. erfolgten Lieferungen und Leistungen werden, wie 

folgt, vergütet: 

Provisionssatz: _____% vom Nettowert 

Als Nettowert ist der Wert der Lieferungen und Leistungen ohne Umsatzsteuern und ohne etwaig 
anfallende Transportkosten, Demontagekosten und Versicherungen anzunehmen. 

4. Informationsaustausch 

Der Kunde verpflichtet sich nach Abschluss eines jeden Auftrags eine vorläufige Abrechnung des 
betreffenden Projekts für die erbrachten Lieferungen und Leistungen an Tipp Umwelt- und 
Verfahrenstechnik GmbH zu geben. Diese vorläufige Abrechnung stellt der Kunde Tipp Umwelt- und 
Verfahrenstechnik GmbH spätestens 6 Wochen nach Abschluss des Projekts schriftlich zu. Tipp Umwelt- 
und Verfahrenstechnik GmbH hat das Recht die vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen mit 
dem jeweiligen Geschäftspartner des Kunden von Fall zu Fall abzugleichen. 

5. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen 

Nach Prüfung der vom Kunden gem. Ziffer 4. dieser Vereinbarung Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik 
GmbH übermittelten Daten, erstellt Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH eine Provisionsrechnung 
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für das betreffende Projekt. Die Zahlung der Provisionen werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung durch Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH auf das von Tipp Umwelt- und 
Verfahrenstechnik GmbH benannte Konto fällig. 

6. Laufzeit 

Die Vereinbarung tritt mit Datum der erfolgten Unterschriften beider Parteien in Kraft und 

hat eine Laufzeit von   

           (Jahren, Monaten, Tagen)  

und verlängert sich um jeweils   

           (Jahr, Monat, Tag)  

wenn diese Vereinbarung nicht mit einer Frist von  

           (Jahren, Monaten, Tagen)  

von einer der Parteien gekündigt wird. 

7. Vertraulichkeit 

Die Parteien verpflichten sich die Vertraulichkeit dieser Vereinbarung einzuhalten. Sollte im 
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung erforderlich werden, Inhalte aus dieser Vereinbarung an Dritte 
weiterzugeben, ist die betroffene Partei verpflichtet die jeweilige andere Partei zu informieren und den 
Empfänger der vertraulichen Informationen ebenfalls zu Vertraulichkeit zu verpflichten. Diese 
Vertraulichkeitsvereinbarung gilt über die Laufzeit dieser Vereinbarung hinaus. 

8. Anwendbares Recht 

Die Vertragsbeziehungen zwischen den Parteien werden durch die Regeln dieser Vereinbarung bestimmt. 
Im Übrigen unterliegt diese Vereinbarung den jeweils gültigen Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. 

9. Salvatoresche Klausel 

Sollten ein oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder objektiv nicht ausführbar 
sein, so vereinbaren die Parteien diese unwirksame oder nicht ausführbare Bestimmung durch eine 
Bestimmung zu ersetzen, die der ursprünglichen Bestimmung weitgehend entspricht und zum 
gewünschten Ziel führt. Die davon nicht betroffenen Bestimmungen bleiben davon unberührt und behalten 
ihre Gültigkeit. 

10. Änderungen 

Veränderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung treten nur wenn sie gemeinsam vereinbart und 
schriftlich erfolgen in Kraft. 

Ort, Datum Ort, Datum 

 

 

 

 
Tipp Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH Unterschrift, Stempel 
Dipl.-Ing Rainer Tipp (Kunde) 


